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Unfallversicherung der VAV mit neuen Varianten

19.10.2018 – Die neue Unfallversicherung der VAV gibt es in drei
Deckungsvarianten, von „light“ ohne Gesundheitsfragen bis zu „exklusiv“ mit
höheren Leistungen bei einigen Erweiterungspaketen. Angebote gibt es auch
für Vereinssportler, gefährliche Sportarten, die nur im Urlaub ausgeübt werden,
und für Berufsgruppen, die einem erweiterten Infektionsrisiko unterliegen.

Mit einer neuen Unfallversicherung reagiert die VAV Versicherungs-AG auf die
zunehmende Anzahl an Unfällen. Einer Studie des Kuratoriums für
Verkehrssicherheit zufolge (VersicherungsJournal 12.9.2018) sei mit einem Anstieg
der Haushalts- und Freizeitunfälle zu rechnen und auch die Zahl der Unfälle von
Kindern werde sich wahrscheinlich erhöhen.

Das neue Produkt ist als „Familien-Unfallversicherung“ mit einem „erweiterten
Unfallbegriff“ konzipiert, so die VAV. Versprochen wird ein Schutz für die ganze
Familie. Kinder bis 15 Jahre seien bei allen Sportarten, auch bei Wettbewerben,
mitversichert. Darüber hinaus decke die Unfallversicherung auch alle Altersgruppen
ab.

Ausgeschlossen sind aber Unfälle, die sich bei der Ausübung mehrerer risikoreicher
oder Extremsportarten ereignen. Dazu zählen beispielsweise Fahrten auf
Rennstrecken, die nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen sind, Körperkontakt-
Sportarten, Bergsteigen und Klettern mit außergewöhnlichem Risiko und einige
andere.

Bei Vollenden des 18. und des 25. Lebensjahres versicherter Kinder sowie mit Ablauf
des 70. Lebensjahres mitversicherter Personen reduzieren sich die
Versicherungssummen jeweils.

Drei Deckungsvarianten

Die VAV bietet die neue Unfallversicherung in drei Deckungsvarianten an. Die
Versicherungssumme für dauernde Invalidität beträgt bei „Exklusiv“ und „Top
Exklusiv“ maximal 150.000 Euro.

Ab einem Invaliditätsgrad von 20 Prozent komme es zu einem überproportionalen
Ansteigen des Versicherungssummen bei Dauerinvalidität. Darüber hinaus sei bei
den neuen Varianten gegen eine Mehrprämie von zehn Prozent die Vereinbarung
einer verbesserten Gliedertaxe möglich.

Dazu können Erweiterungsbausteine gewählt werden, bei denen sich die Leistungen
der beiden Varianten teilweise unterscheiden. Als „individuelle Erweiterungen“ bietet
die VAV die Bausteine Unfalltod, Unfallkosten, Spitalgeld, Taggeld, Knochenbruch,
Reha-Pauschale, Unfallrente und verbesserte Gliedertaxe an.

Als weitere Möglichkeit gibt es mit „Exklusiv light“ eine Deckungsvariante ohne
Gesundheitsfragen. Hier liegt die Versicherungssumme bei dauernder Invalidität bei
höchstens 75.000 Euro, die Zahl der möglichen Erweiterungspakete ist 
eingeschränkt.

Zusätzliche Möglichkeiten

Für Berufsgruppen, die ein erhöhtes Risiko haben, sich während ihrer beruflichen
Tätigkeit mit einer Infektionskrankheit anzustecken, bietet die VAV den
Erweiterungsbaustein „erweitertes Infektionsrisiko“ an.

Zusätzlich gibt es ein VAV ein „Sportpaket“, das auch Unfälle abdeckt, die sich bei
Ausübung einer vereinsmäßigen Mannschaftssportart ereignen.

Und mit dem „Urlaubssportpaket“ seien auch gefährliche Sportarten und
Freizeitaktivitäten versichert, wenn diese „während einer Urlaubsreise als Freizeit-
Angebot oder einmalig als Geschenk ausgeübt werden“, so die VAV.

Marius Perger
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Das sind die Sieger der Asscompact Awards 2018

Knapp 1.800 Vermittler-Bewertungen haben die
Entscheidung herbeigeführt: Am Donnerstag wurden
die Awards in fünf Kategorien verliehen. Zwei
Versicherer holten sich jeweils drei „Medaillen“ ab,
einer errang zwei Goldene. Insgesamt wurden neun
Versicherer ausgezeichnet. (Bild: Lampert) mehr ...

Merkur ändert Vertriebsstruktur

Sowohl regionale Vertriebsstruktur als auch zentrale
Vertriebssteuerung werden umorganisiert. Wirksam wird die neue
Struktur mit 1. Jänner 2019. (Bild: Merkur) mehr ...

IGV Salzburg startet im Jänner

Die Interessengemeinschaft österreichischer Versicherungsmakler gründet in
Salzburg ihre siebente Organisationseiheit. Bereits jetzt steht fest, wer Präsident
und Vizepräsident werden soll.mehr ...

Drei Nachwuchs-Talente ausgezeichnet

Zusammen mit den „Asscompact Awards 2018“ wurde
am Donnerstag der „Jungmakler-Award“ verliehen.
(Bild: Lampert) mehr ...
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Vorschaden verschwiegen – trotzdem Versicherungsleistung?

1.2.2018 – Dem OGH lag ein Fall vor, in dem es um einen nicht angegebenen
Vorschaden und dessen Folgen für die Leistungspflicht des Versicherers ging – im
konkreten Fall um das „Prinzip der verursachungsgerechten Leistungskürzung“.
mehr ...

OGH: Streit um Gesundheitsangaben und Leistungspflicht

14.11.2017 – Nach einem Todesfall kam es zu einer rechtlichen
Auseinandersetzung um die Auszahlung der Lebensversicherung. Im Kern ging es
um die Frage, ob eine vorvertragliche Anzeigepflicht-Verletzung, die dem
Versicherer erst durch den – außerhalb der Dreijahresfrist des § 163 VersVG
liegenden – Eintritt des Versicherungsfalls bekannt wurde, zur Leistungsfreiheit
führt. mehr ...

Sturz nach Husten und Schwindelattacke – ein Unfall?

16.8.2017 – Strittig war zwischen dem Verunfallten und dem Versicherer, ob
überhaupt ein Unfall gemäß Bedingungen vorliegt und ob ein Ausschluss wegen
einer Bewusstseinsstörung greift. Der Fall ging zum OGH. mehr ...

Unfallversicherungs-Schutz mit Grenzen

10.8.2017 – Nach zwei Unfällen hatte ein Versicherter einen Bandscheibenvorfall
erlitten. Der Unfallversicherer sah allerdings keine Leistungspflicht – die
verursachten Beschwerden seien Folgen einer bereits bestehenden
gesundheitlichen Beeinträchtigung. Schließlich musste nun der OGH entscheiden,
ob die strittige Klausel, die die Deckung einschränkt, „überraschend“ und „gröblich
benachteiligend“ ist. mehr ...
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